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Sorte, auch viele Hundert von derselben Art,
werden angenommen.

Mu Jerienheim für taubstumme Frauen!
Schon manchmal sind wir von Tanbstnmmen
um Rat gefragt worden, wo sie einen billigen
und zugleich gemütlichen Ferienaufenthalt,
eine angenehme Erholungskur machen
konnten. In einem fremden Ort unter
unbekannten Leuten würden sie sich nur fremd,
einsam und verlassen fühlen. Dieser Verlegenheit
ist nun für taubstumme Frauen abgeholfen,
indem das Hirzelheim in Regensberg
(Kt. Zürich) gerne Taubstumme oder auch
denselben freundlich gesinnte, hörende Gäste
aufnimmt, um ihnen einen schönen und angenehmen
Ferienaufenthalt zu bieten, zum Pensionspreis
von täglich Fr. 2.— bis Fr. 2.50; aber nur so

lange das Hans noch nicht ganz mit Asylantinnen
gefüllt ist. Die Lage des innen und außen
heimeligen Hauses ist hoch, sehr sonnig und
gesund. Anfragen sind an die H a n s m ntte r
Frl. M a r t h a H u ber im Hirzelheim zu richten.

Kanton Thurgau. Am 18. Januar tagte
zum ersten Mal das Komitee des t h u r g a nischen
Fürs orge verein s für Taubstumme, das
sich solgenderweise konstituiert hat: Präsident:
Psr. M en et in Berg. Kassier und Vizepräsident :

Lehrer Wäger in Berg. Aktuar: Lehrer
Füllemann in Roggwil stThurgau). Weitere
Mitglieder: Dr. H äfft er in Berg, Lehrer
Kunz in Romanshorn, Frl. G. Egloff in
Frauenfeld, Frl. M. F ehr in Frauenfeld,
Frl. Fopp in Schönholzerswilen, Frl. Clara
H orb er, Lehrerin in Frauenfeld.

Kauton Schaffhanson. Leider ist der Bestand
des Schaffhauser Subkomitees vom
„S. F. f. T." (siehe Nr. 23, Seite 191) nur
von kurzer Dauer gewesen. An Stelle
desselben hat sich der „Schaffhauser kantonale
Ausschuß für Taubstummenpflege"
unserm Verein von 1912 an als Kollektivmitglied

angeschlossen mit einem Jahresbeitrag von
50 Franken. Wir wünschen ihm auch so ein
frisches und kräftiges Gedeihen!

Kauton Kolothnru. Hier hat unser Verein auch
schon Fuß gefaßt, indemHerrDr.F.Schnbiger-
Hartmann,ArztinSolothurn, uns inselbstloser
Weise seine Dienste als k a nt o n a l er K or respo »»-

dent angeboten hat, UM dort den Boden für
die Taubstummenfürsorge vorzubereiten.

An die gehörlose» Mitglieder des „S. I. f. U."
Nach unsern Statuten haben nur die

Taub st u m men, welche selbst Mitglieder
unseres Vereins sind, Anspruch auf den ermäßigten
Abonnementspreis unseres Blattes (2 Fr. statt
3 Fr.). Wenn nur Vater oder Mutter oder
sonst ein Familienmitglied dem Verein angehört,
aber der Taubstumme nicht, so bleibt für den

letzteren der 3 Franken-Preis bestehen; es sei

denn, die Mitgliedschaft werde auf den
Taubstummen persönlich übertragen. Wir machen
ausdrücklich auf diese Bedingung aufmerksam,
damit bei den kommende»» Nachnahmen unnötige
Beschwerde»» und Klagen vermieden »verden.

kücherMH

Taubstumme, sprechet richtig! Von I. Kindl-
inanu, Lehrer am Prager Tanbstummen-
Jnstitnt. — 40 Seiten. Preis Iw- 1. 50.
Verlag voi» Karl Graeser L- Cie. in Wie»».

Dieses praktisch angelegte Büchlein gibt dem
Taubstummen eine vorzügliche Anleitung, wie und in welcher
Farm er seine Fragen und Antworten in allen Lagen
des täglichen Verkehrs zu stellen, bezw. zu geben hat.
Bürgert sich diese Verkehrsart mehr und mehr bei allen
Taubstummen ein, so wird für dieselben wie für die
mit und neben ihnen Arbeitenden ein ganz bedeutender

Gewinn zu verzeichnen sein.
Van allen Buchhandlungen zu beziehen.

vrîeîlcasten

An einige Taubstumme, die zwar verständig sein wellen,
sich aber unverständig benehmen. Einzelne Taubstumme
scheinen unzufrieden zu sein darüber, daß sie nicht zu
der konstituierenden Generalversammlung des „ S. F. f. T."
am 2. Mai 1911 in Ölten eingeladen worden sind,
sondern in Nr. 9 unseres Blattes (1. Mai 1911) gesagt
wurde: die Taubstummen mögen nicht nach Ölten
kommen, denn „sie könnten nichts verstehen". Vor
allen Dingen sei festgestellt, daß in einer vorberatenden
Sitzung in Bern die anwesenden Unterzeichner jenes
Aufrufes gewünscht hatten, die Taubstummen nicht
nach Ölten einzuladen, weil die Zeit der Oltener
Verhandlungen kurz war und diese daher rasch vor ssch

gehen mußten. Es ist und bleibt ja unmöglich, daß
Taubstumme an allgemeinen Verhandlungen von
Hörenden mit Verständnis teilnehmen könneu. Der
Oltener Tag war aber hauptsächlich für die hörenden
Taubstummeufreun de bestimmt. Auch muß, wer

Schweiz. Fürsorgevereiu für Taubstumme
Vereins-Mitteilungen. "
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